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1. Geltungsbereich, Vertragsgegenstand 
1.1.  Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVL) 

gelten für die Lieferung von beweglichen Sachen nach Maß-
gabe des zwischen der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG (Verkäuferin) und dem Vertragspartner geschlossenen 
Vertrages.  

1.2.  Die nachfolgenden AVL gelten ausschließlich; entgegenste-
hende oder von diesen AVL abweichende Bedingungen des 
Vertragspartners erkennt die Verkäuferin nicht an, es sei denn, 
sie hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  

1.3.  Diese AVL gelten auch dann, wenn die Verkäuferin in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen AVL abweichender Be-
dingungen des Vertragspartners die Lieferung vorbehaltlos 
ausführt.  

1.4.  Diese AVL gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von 
§ 310 Abs. 1 BGB sowie gegenüber juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen. 

 
2. Angebot und Vertragsschluss 
2.1.  Die Bestellung des Vertragspartners stellt ein bindendes An-

gebot dar, das die Verkäuferin innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Liefe-
rung der Ware annehmen kann. Vorher abgegebene Angebote 
durch die Verkäuferin sind freibleibend. 

2.2.  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen oder sonstigen 
Unterlagen behält sich die Verkäuferin ihre Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unter-
lagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weiter-
gabe an Dritte bedarf der Vertragspartner der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin.  

2.3.  Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die 
Mitarbeiter der Verkäuferin nicht berechtigt, von diesen AVL 
abweichende mündliche Abreden zu treffen.  

 
3. Lieferfrist, Lieferverzug und Sicherheitsleistun g 
3.1.  Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von der Verkäu-

ferin bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies 
nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 8 Wochen ab Ver-
tragsschluss. 

3.2.  Die Verkäuferin ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufüh-
ren, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände be-
kannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Vertragspart-
ners wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche 
die Bezahlung der offenen Forderungen der Verkäuferin durch 
den Vertragspartner aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ge-
fährdet wird. 

3.3.  Sofern die Verkäuferin verbindliche Lieferfristen aus Gründen, 
die sie nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtver-
fügbarkeit der Leistung), wird sie den Vertragspartner hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist die Verkäuferin berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits 
erbrachte Gegenleistung des Vertragspartners wird die Ver-
käuferin unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit 
der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht recht-
zeitige Selbstbelieferung durch einen Zulieferer der Verkäufe-
rin, wenn sie ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlos-
sen hat. Die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte 
der Verkäuferin sowie die gesetzlichen Vorschriften über die 
Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungs-
pflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung 
und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben 
auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Vertragspart-
ners gem. Ziff. 7 dieser AVB.  

3.4.  Der Eintritt des Lieferverzugs der Verkäuferin bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine 
Mahnung durch den Vertragspartner erforderlich. Gerät die 
Verkäuferin in Lieferverzug, so kann der Vertragspartner pau-
schalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die 
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwo-
che des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insge-
samt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet ge-
lieferten Ware. Der Verkäuferin bleibt der Nachweis vorbehal-
ten, dass dem Vertragspartner gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

4. Lieferung und Gefahrübergang 
4.1.  Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. 

Auf Verlangen und Kosten des Vertragspartners wird die Ware 
an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungs-
kauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist die Ver-
käuferin berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu 
bestimmen. 

4.2.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf 
den Vertragspartner über. Beim Versendungskauf geht jedoch 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits 
mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt über. Der Übergabe steht es gleich, wenn 
der Vertragspartner in Verzug mit der Annahme ist. 

 
5. Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1.  Der angebotene Kaufpreis ist bindend.  
5.2.  Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zuzüglich Verpa-

ckung sowie Gebühren und öffentlicher Abgaben. 
5.3.  Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise. Die gesetzli-

che Umsatzsteuer ist somit nicht in den Preisen der Verkäufe-
rin eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

5.4.  Rechnungsbeträge sind sofort fällig und ohne jeden Abzug zu 
bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 
Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei der 
Verkäuferin.  

5.5.  Der Vertragspartner gerät 10 Tage nach Zugang der Rech-
nung in Verzug, wenn er nicht leistet. 

 
6. Haftung für Mängel 
6.1.  Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln 

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachge-
mäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die ge-
setzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an 
einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 
479 BGB). 

6.2.  Der Vertragspartner hat die Ware rechtzeitig vor Annah-
me/Quittierung sorgfältig auf Schäden und Fehlmengen zu un-
tersuchen, diese sofort zu beanstanden, auf dem Empfangs-
schein etc. vollständig anzugeben und sich schriftlich bestäti-
gen zu lassen. 

6.3.  Der Vertragspartner hat im Beanstandungsfall alle erforderli-
chen Maßnahmen einschließlich der Tatbestandsaufnahme 
rechtzeitig und formgerecht durchführen zu lassen. Die Ver-
käuferin ist sofort von ihm zu unterrichten. Über vorgenannte 
Kontrollen hinaus ist vom Vertragspartner die Ware beim 
Empfang auf richtige Menge, Art und Qualität unverzüglich zu 
prüfen. 

6.4.  Eventuelle Beanstandungen (Rügen) wegen Menge und Art 
der Ware müssen spätestens innerhalb von 3 Tagen erhoben 
werden; die Qualitätsrüge spätestens innerhalb von 8 Tagen 
nach Lieferung der Ware. 

6.5.  Verborgene Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
anzuzeigen.  

6.6.  Soweit ein Mangel der Ware vorliegt und dieser rechtzeitig 
vom Vertragspartner angezeigt wurde, ist die Verkäuferin nach 
ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 
oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.  

6.7.  Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Vertragspartner zu setzende angemessene 
Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zu-
rücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerhebli-
chen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

6.8.  Ansprüche des Vertragspartners auf Schadensersatz bzw. 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maß-
gabe von Ziff. 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
7. Sonstige Ansprüche, Haftung 
7.1.  Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet die Verkäuferin 
bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
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7.2.  Auf Schadensersatz haftet die Verkäuferin – gleich aus wel-

chem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet sie nur  

a)für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 

b)für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 
Haftung der Verkäuferin jedoch auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

7.3.  Die sich aus Ziff. 7.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht, soweit die Verkäuferin einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Ver-
tragspartners nach dem Produkthaftungsgesetz.  

7.4.  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Vertragspartner nur zurücktreten oder kün-
digen, wenn die Verkäuferin die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen.  

7.5.  Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die per-
sönliche Haftung der Mitarbeiter, Subunternehmer, Vertreter 
und Organe der Verkäuferin. 

 
8. Verjährung 
8.1.  Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemei-

ne Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmän-
geln ein Jahr ab Ablieferung.  

8.2.  Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungswei-
se für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangel-
haftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung 
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche 
Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter 
(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 
Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei 
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

8.3.  Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatz-
ansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beru-
hen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzli-
chen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu ei-
ner kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. An-
sonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers 
gem. Ziff. 7 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
9. Eigentumsvorbehalt 
9.1.  Bis zur vollständigen Bezahlung aller ihrer gegenwärtigen und 

künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufen-
den Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich 
die Verkäuferin das Eigentum an den verkauften Waren vor.  

9.2.  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder 
an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Vertragspartner hat die Verkäuferin unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die 
der Verkäuferin gehörenden Waren erfolgen. 

9.3.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbe-
sondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist die Ver-
käuferin berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigen-
tumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt 
der Vertragspartner den fälligen Kaufpreis nicht, darf die Ver-
käuferin diese Rechte nur geltend machen, wenn sie dem 
Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 
gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzli-
chen Vorschriften entbehrlich ist. 

9.4.  Der Vertragspartner ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang wei-
ter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gel-
ten ergänzend die Bestimmungen der Ziff. 9.5 bis 9.8. 

9.5.  Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung der Waren der Verkäufe-
rin entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei die 
Verkäuferin als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-
tumsrecht bestehen, so erwirbt die Verkäuferin Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 
Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware. 

9.6.  Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Vertragspart-
ner schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Mit-
eigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit 
an die Verkäuferin ab. Die Verkäuferin erklärt die Annahme 
der Abtretung. Die in Ziff. 9.2. genannten Pflichten des Ver-
tragspartners gelten auch in Ansehung der abgetretenen For-
derungen. 

9.7.  Zur Einziehung der Forderung bleibt der Vertragspartner ne-
ben der Verkäuferin ermächtigt. Die Verkäuferin verpflichtet 
sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Vertrags-
partner seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Ver-
käuferin nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein An-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und 
kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist 
dies aber der Fall, so kann die Verkäuferin verlangen, dass der 
Vertragspartner die an sie abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

9.8.  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forde-
rungen der Verkäuferin um mehr als 10%, hat die Verkäuferin 
auf Verlangen des Vertragspartners Sicherheiten nach ihrer 
Wahl freizugeben. 

 
10. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung 
10.1.  Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn 

seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von der Verkäuferin anerkannt sind. Außerdem ist der 
Vertragspartner zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

10.2.  Die Rechte und Pflichten aus den mit der Verkäuferin ge-
schlossenen Verträgen können vom Vertragspartner nicht oh-
ne Einwilligung der Verkäuferin auf einen Dritten übertragen 
werden. 

10.3.  Sofern eine ohne Zustimmung der Verkäuferin vorgenommene 
Abtretung gem. § 354a HGB dennoch wirksam ist, wird hier-
durch das Recht der Verkäuferin, mit etwaigen Gegenforde-
rungen auch gegenüber dem Vertragspartner (Altgläubiger) 
aufzurechnen, nicht berührt. 

 
11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische  Klausel 
11.1.  Es gilt ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland 

gültige Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
reneinkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.  

11.2.  Ist der Vertragspartner Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen, ist eine Klage bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten bei dem Gericht zu erheben, das für 
den Geschäftssitz der Verkäuferin zuständig ist; die Verkäufe-
rin ist jedoch berechtigt, den Vertragspartner auch am Ort sei-
ner Niederlassung zu verklagen. 

11.3.  Haben sich die Verkäuferin und der Vertragspartner bei einem 
Vertrag, den beide Seiten als geschlossen ansehen, über ei-
nen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden soll-
te, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so ist die Verkäuferin in Er-
gänzung zu dem Vereinbarten berechtigt, die Vertragslücke 
unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen nach bil-
ligem Ermessen zu schließen.  

11.4.  Sind oder werden einzelne Bestimmungen des jeweiligen 
Vertrages unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit des 
Vertrages im Ganzen nicht.   
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